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Ortsgemeinde Obrigheim
Bebauungsplan ''Alte Mühle, Anderungsplan ll''

Festsetzungen des Bebauungsplanes

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in der zeichnerischen Darstellung
mit einer gestrichelten Linie umfahren.

11 Bestandteile des Bebauungsplanes
Gemäß Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung vom 27.08.97(BGBI l S. 2141)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.90 (BGBI. l S
132) und vom 22.04.93 (BGBI. l S. 466)

Landesbauordung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.98
(GVBL. S. 365)

1 . Zeichnerischer Teil
1 .1 Bebauungsplan
1 .2 Integrierter Grünordnungsplan

2 Schriftlicher Teil
2.1 A Planungsrechtliche Festsetzungen
2.2 B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.3 C Allgemeine Hinweise ohne Festsetzungscharakter

3 Begründung
3.1 Die Begründung ist Bestandteil des Bebauungsplanes
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11. Qrtsaemeinde Obrigheim MühljlQjm

i Ortsgemeinde Obrigheim
Bebauungsplan ''Alte Mühle, Änderungsplan ll''

Festsetzungen des Bebauungsplanes

F

l

8 A Planungsrechtliche Festsetzungen
11

li Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung vom 27.08.1997(BGBI. l S. 2141)

l Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
il(Baunutzungsverordnung - BauNVO)

in der Fassung vom 23. Januar 1990(BGBI. l S. 132),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der
.Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland (Investitionserleichterungs- und Wohn-
baulandgesetz) vom 22. April 1993 (BGBI. l S. 466)

Inhalt:

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen

4. Stellung der baulichen Anlagen

5. Begrenzung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen

6. Nebenanlagen, Garagen und Stëllplätze

7. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

8. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

3. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

10. Höhenanlage der baulichen Anlagen
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Ortsgemeinde Obrigheim - Mühlheim

!
Art der baulichen Nutzun
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB)

allgemeines Wohngebiet gemäß $ 4 BauNVO

Allgemein zulässig sind gemäß $ 4 Abs. 2 BauNVO

1 . Wohngebäude

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Nicht zulässig gemäß $ 1 Abs. 6 BauNVO sind alle in $ 4 Abs. 3 BauNVO genannten
Nu tzungsarten .

Z MgË dQr bQyjjchen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB i.V. m $$ 16-20 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgesetzt

GRZ = Grundflächenzahl = 0,4

GFZ = Geschoßflächenzahl = 0.8

Zahl der Vorgeschosse = 2 als Höchstgrenze

Firsthöhe = 9,50 m als Höchstgrenze
Bezugshöhe ist die Höhe, die in der Mitte der gesamten am Grundstück anliegenden
Straßenbegrenzungslinie an der Oberkante des fertigen Straßenniveaus gemessen
wirdr

Traufhöhe = 5,20 m als Höchstgrenze
Bezugshöhe ist die Erdgeschoß-Rohfußboden-Höhe

Für Mittelhäuser von Hausgruppen werden die Obergrenzen der GRZ und der GFZ
gemäß $ 17 Abs. 2 BauNVO wie folgt erhöht:

GRZ : 0.5
GFZ : 1,0

Die Werte für die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschoßflächenzahl (GFZ) gelten
als Höchstwerte nur so weit, wie die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen sowie die Vorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz nicht zu einer ge-
ringeren Ausnutzung zwingen.
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Ortsgemeinde ObrigheilD - Mühlheim

3 Bauweise. überbaubare Grundstücksflächen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB i.V.m. $$ 22 und 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt grundsätzlich die offene Bauweise
wenn in der Planzeichnung keine abweichende Bauweise festgesetzt ist

abweichende Bauweise al
entfällt

abweichende Bauweise a2
entfällt

Die Zulässigkeit von Doppelhäusern und Hausgruppen ergibt sich aus der Planzeich

Einzelhäuser sind nicht zulässig.
nung

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden
von Baugrenzen bestimmt.

durch die zeichnerische Festsetzung

Ein Vertreten von untergeordneten Gebäudeteilen, wie Gesimse, Dachvorsprünge,
Treppen, Eingangs- und Terrassenüberdachungen sowie Vorbauten wie Erker, Balko-
ne, Tür- und Fenstervorbauten über die Baugrenzen können bis zu 1,5 m zugelassen
werden, wenn diese Gebäudeteile nicht länger als ein Drittel der jeweiligen Gebäude-
seite, höchstens jedoch 5 m lang sind (ausgenommen Dachüberstände). Die Ab-
standsvorschriften der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz bleiben unberührt.

l Stellung der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen sind verbindlich

Für untergeordnete Bauteile sind auch abweichende Ausrichtungen zulässig

.Bgglenzung der höchstzulä$$jgen Zahl von Wohnungen
($ 9 Abs. l Nr. 6 BauGB)

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Gebäude wird auf l Wohnung festgesetzt

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen gilt diese Festsetzung fürjede Doppelhaushälfte
und jedes Reihenhaus einer Hausgruppe.

bl9b9DgDlagen. Garagen und Stellplätze
($ 9) Abs. l Nr. 4 BauGB i.V.m. $$ 12 und 14 BauNVO)

Auf den nicht überbauabren Flächen sind Nebenanlagen im Sinne des $ 14 Abs. l
BauNVO nicht zulässig.

Ausgenommen hiervon sind Müllboxen und Kinderspielgeräte, Balkone und Terrassen
bis zu einer Größe von 20 qm.
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Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderunasolan ll

Werden Stellplätze befestigt, so ist Rasenpflaster zu verwenden mit einem Fugenanteil
von mind. 20%.

7. Verkehrsflächen $9wie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmun
($ 9 Abs. l Nr. ll BauGB)

Alle Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind als
Bereiche" im Sinne der Straßenverkehrsordnung auszubilden.

'verkehrsberuhigte

Die Flächen innerhalb des eingetragenen Sichtwinkels sind von jeglicher Bebauung
freizuhalten. Anpflanzungen dürfen - gemessen von der Oberkante Straßenkrone - eine
Höhe von 0,80 m nicht überschreiten.

8. Flächen für Aufschüttunaen
($ 9 Abs. l Nr. 17 BauGB)

Im gesamten Geltungsbereich sind bis auf die Ausnahme in den Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Aufschüttungen bis zu 2 m Höhe zulässig.

}: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
L:411dschaft sowie Flächen der Maßnahmen zum Schutz. zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
($ 9 Abs. l Nr. 20 BauGB)

In der im Plan eingezeichneten und entsprechend gekennzeichneten Fläche zur Ent
wicklung von Natur und Landschaft sind 4 0bstbaumhochstämme in den vorgegebe-
nen Abständen zu pflanzen, langfristig zu erhalten und zu pflegen (siehe Landespfle-
gerischer Planungsbeitrag, Stand Dezember 95, textl. Festsetzung S. 24).

Für die Ansaat ist eine Gräser-Kräuter-Mischung zu verwenden, deren Artenzusam-
mensetzung in Anlehnung an die entsprechende Vegetation der vorhandenen Gräser-
Kräuter-Flächen erfolgen soll. ($ 95 Landschaftsrasen RSM 8B (mit Kräutern) für alle
normalen Lagen). (Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag, Stand Dezember 95, S.
21)

Die Ansaatflächen sind extensiv zu bewirtschaften (maximal zwei Schnitte im Jahr)
(Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag Stand Dezember 95, textl. Festsetzung S
z 'l un0 22).

Die Pflanzungen und Ansaaten sind in der folgenden Pflanzperiode nach Beginn der
Erschließungsmaßnahme fachgerecht auszuführen. (Siehe Landespflegerischer Pla-
nungsbeitrag Stand Dezember 95, textl. Festsetzung Seite 22).

Für die Pflanzung sind die Sorten entsprechend der Obstsortenliste zu verwenden
Mindestanforderungen für die Einzelbäume:
Stammumfang mind. 14 cm, in l m Stammhöhe
(Siehe Landespflegerischer Planungsbeitrag Stand Dezember 95, Ergänzung texte
Festsetzung Seite 22).
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Die Herbizidanwendung bei der Pflege ist zu unterlassen. (Siehe Landespflegerischer
Planungsbeitrag Stand Dezember 95, textl. Festsetzung S. 22).

Die im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche am Eisbach für Maßnahmen zum
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dient dem Ausgleich ent-
sprechend dem Landespflegegesetz und ist gemäß der Pflanzenliste zu bepflanzen.

Innerhalb dieser Fläche sind Aufschüttungen nicht zulässig

Die Fläche dient auch der Sammlung und Versickerung von unverschmutztem Oberflä
chenwasser.

1 0. Anoflanzen von BäyDleD. Sträuchern und sonstigen Bepflanzunaen
($ 9 Abs. l Nr. 25a BauGB)

Zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes ist je 150 qm nicht überbaubarer
Grundstücksfläche ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung (auch
Obstbaum Hochstamm) mit mindestens 14 cm Stammumfang, gemessen in l m Höhe,
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten (Beispiele: Birken, Eberesche,
Feldahorn, Obstbäume usw.).

Mindestens 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Gehölzen dauer.
haft zu bepflanzen und zu unterhalten.

Die im Plan einzeln dargestellten anzupflanzenden Bäume sind mit einer mind. 4 qm
großen, dauerhaft begrünten Pflanzinsel auszustatten. Mindestumfang: 14 cm in l m
Höhe

Die mit Pflanzbindungs- und Erhaltungsgebot belegten Bäume und Gehölze sind zu
erhalten und bei notwendiger Fällung oder natürlichem Abgang durch standortgerechte,
gleichwertige Gehölze zu ersetzen

Die geplanten Bepflanzungen sind ausschließlich mit heimischen, bodenständigen Ar
ten gemäß der als Anlage beigefügten Pflanzenliste durchzuführen.

1 . Höhenlage der baulichen Anlagen
($ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird bestimmt durch die Festsetzung einer
höchstzulässigen Sockelhöhe:
Die Oberkante der Rohbaudecke Kellergeschoß (=Sockelhöhe) darf eine Höhe von
0,80 m über der Oberkante Straßenbelag der am nächsten gelegenen öffentlichen Ver-
kehrsfläche, gemessen an der Straßenbegrenzungslinie in Grundstücksmitte, nicht
übersteigen

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
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Rechtsgrundlagen

.andesbauordnunq Rheinland-Pfalz (LBauO)
n der Fassung vom 24.11.1998(GVBL. S. 365)

nhalt

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Gestaltung der Stellplätze und der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke

Gestaltung und Höhe von Einfriedungen

Antennen und Satellitenempfangsanlagen
Hinweise Lärmschutz

Außere Ge$tgltung baulicher Anlagen
($ 88 Abs. l Nr. l LBauO)

Dachgestaltung:
. Dachform:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind - mit Ausnahme für Garagen - nur
Satteldächer zulässig.
Auf Garagen sind nur begrünte Flachdächer zulässig. Der Aufbau der Flachdachbe

grünung muß mindestens 10 cm Substrat betragen.

8 Dachneigung:
Die zulässige Dachneigung bei geneigten Dächern beträgt 30 40 Grad

. Dacheindeckung:
Als Dacheindeckung für geneigte Dächer sind nur Ziegel oder Betondachsteine in

roten oder brauntonigen Farben zulässig.

. Dachaufbauten:
Dachgauben sind nur in Form von Satteldachgauben, Dreiecksgauben oder Pult

dach zulässig.
Die Breite der Dachgauben darf in der Summe nicht mehr als zwei Drittel der Trauf.

länge betragen.
Mehrere Gauben auf einer Dachfläche müssen in gleicher Höhe angeordnet werden
Der Abstand der Gauben von der Giebelwand muß mindestens 1.25 m betragen.

Fassadengestaltung:
. Materialien:
Die Fassaden der Gebäude sind als Putz-, Ziegel- Kalksandsteinfassaden oder als
Sichtmauerwerk auszuführen. Zusätzlich ist die Verwendung von Holz und einheimi-
schem Naturstein möglich, jedoch nur in flächenbezogen untergeordnetem Umfang.
Häuser in komplettem konstruktivem Holzbau sind zulässig

Unzulässig sind insbesondere grob gemusterte Putze, Fassadenverkleidungen aus
Kunststoff, Fliesen, Keramik, Faserzement oder Metallpaneelen, alle Arten von glän-
zenden oder glasierten Materialien sowie Materialien mit umweltschädlichen Auswir-
kungen
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Fensterelemente sowie Türen und Tore mit metallisch glänzender Oberfläche sind nicht
zulässig.

. Farben:
Zur flächenhaften Farbgebung sind nur gebrochene Farbtöne, Erdfarben und / oder
Pastelltöne zulässig.
Bauliche Anlagen dürfen nicht flächenhaft mit nicht abgetönten oder glänzenden Far-
ben, insbesondere Lacken und Ölfarben, gestaltet werden.

glen Flächen der bebauten
Grundstücke
($ 88 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Die Flächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und den Gebäuden sind - unter
Berücksichtigung der Zufahrten, Stellplätze und Zuwegungen gärtnerisch anzulegen
Arbeits- oder Lagerflächen sind hier nicht zulässig.

Der Vorgartenbereich zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und vorderen Baugrenze ist
mit Ausnahme notwendiger Zuwege, Stellplätze und Zufahrten mit einer maximalen
Gesamtbreite von 5,0 m gärtnerisch anzulegen, zu bepflanzen und dauerhaft zu
unterhalten.

Gestaltung grid Höhe von Einfriedunaen
($ 88 Abs. l Nr. 3 LBauO)

Einfriedungen im Vorgartenbereich

Grundstückseinfrledungen im Bereich der Vorgärten zwischen öffentlicher Verkehrsflä-
che und Vorderkante Baukörper dürfen nur direkt an der Grenze zum öffentlichen Stra-
ßenraum sowie seitlich zum Nachbargrundstück errichtet werden. Sie sind nur bis zu
einer Höhe von maximal l m in Form von beschnittenen Hecken, bei Bedarf mit einge-
wachsenem Drahtzaun, zulässig

Grundstückseinfassungen mit baulichen Elementen jeglicher Art sind in diesem Bereich
nur bis zu einer Höhe von O,IO m über Oberkante Straßenbelag zulässig.

Einfriedungen und Abgrenzungen sonstiger Grundstücksflächen

Sonstige Gartenflächen, die der Erholung der Bewohner dienen, können zum Schutze
vor Einsehbarkeit und Witterung mit Hecken, bei Bedarf mit eingewachsenem Draht-
zaun, bis zu einer Höhe von maximal 1 ,50 m abgegrenzt werden

Zwischen benachbarten Grundstücken können Holzpalisaden, Holzlamellen oder Mau-
ern aus Naturstein oder verputzt als Sicht-, Wind- und Sonnenschutz errichtet werden.
sofern sie eine Höhe von 1,90 m und eine Gesamtlänge von 5,0 m nicht überschreiten.

Zwischen den Nachbargrenzen im Osten und Westen des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes sind gemäß Planeintrag Stützmauern als Einfriedungen / Sichtschutz in
einer Höhe bis zu 1 ,80 m zulässig
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ortsgemeinde Obrigheim - Mühlheim

Antennen und Satellitenempfanasanlaaen
($ 88 Abs. l Nr. l LBauO)

Antennen und Satellitenempfangsanlagen dürfen nur an Masten oberhalb der
Dachflächen oder Gebäude angebracht werden.

Eine Befestigung an den Außenwänden der Gebäude ist nicht zulässig

klage zum Teil A, Ziffer 9

:lanzenliste als Teil der textlichen Festsetzung

tenliste

e geplanten Pflanzungen sind ausschließlich mit heimischen, bodenständigen Arten
irchzuführen. Als Baumarten zur Durchgrünung des Baugebietes mit Hochstämmen wer-
}n im bestehenden Bebauungsplan schmalkronige Laubbäume l. Ordnung
er platonoides i.S. - Spitzahorn und
)binia monophylla - Scheinakazie
lwie ergänzend Laubbäume 2. Ordnung
'nus glutimosa- Roterle
!tula pandula - Sandbirke
prbus ancenporia s.S. - Eberesche
glans regia - Walnuß
unus Avium - Vogelkirsche
:er campestre - Feldahorn
ia Cordatu i.S. - Winterlinde
)stbäume (Hochstamm)
rgeschrieben .

r die Strauchpflanzung werden folgende Arten vorgeschlagen

er campestre - Feldahorn
lelanchier lamarckii - Kupferfelsenbirne
mus mas - Kornelkirsche
mus sanguinea - Roter Hartriegel
rylus aveliana - Haselnuß
)nymus europaeus - Pfaffenhütchen
;ustrum vuigare - Liguster
licera xylosteum - Heckenkirsche
mus mahaleb - Steinweichsel
hus spinosa - Schlehe
sa janina - Hunds-Rose
;a spinonissima - Bibernell-Rose
lx caprea - Salweise
lx purpurea - Purpurweide
nbucus nigra - Schwarzer Hulunder
urnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball

Bepflanzung der Obstwiese werden vorgeschlagen (Sorten)
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Bebauungsplan "Alte Mühle. Änderungsplan ll

pfel "Kaiser Wilhelm"
pfel "Roter Boskoop"
pfel "Goldparmäne
inne "Clapps Liebling"
arne "Williams Christ"
]auszwetsche'
4irabelle von Nancy"

Allgemeine Hinweise ohne Festsetzungscharakter

Der Bebauungsplan "Alte Mühle, Anderungsplan 11" weißt keine Aussagen zum Lärm
schutz für die Bebauung entlang der Landesstraße 395 auf.

Das Straßen- und Verkehrsamt Speyer wird in seiner Eigenschaft als Straßenbaulast-
träger für die Landesstraße 395 von jeglichen Ansprüchen Dritter bzgl. Lärmschutz
freigestellt .

Die anfallenden unbelasteten Niederschlagswässer sollen möglichst breitflächig versik-
kert oder als Brauchwasser z.B. für die Gartenbewässerung genutzt werden.
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Verfahrensvermerke

1 . Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.1998 die Aufstellung des Bebauungsplanes
gem. $ 2 Abs l in Verbindung mit $ 13 BauGB beschlossen.

2. Planannahme

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.05.1998 den Bebauungsplan angenommen

3. Bürgerbeteiligung

Den betroffenen Bürgern wurde Gelegenheit zur Stellungnahme in den Monaten November
und Dezember 1999 gegeben. Die Bürger haben ihre Zustimmung zu der
Bebauungsplanänderung schriftlich erteilt

Aufgrund der fehlenden Unterschriften von vier betroffenen Bürgern wurden diese nochmals
mit Schreiben vom 17.01.2000 aufgefordert, ihre Anregungen bis spätestens 31.01.2000
vorzubringen. Von den nochmals beteiligten betroffenen Bürgern wurden keine Anregungen
vorgetragen

4. Träger öffentlicher Belange

Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

mit Schreiben vom 22.1 1 . 1 999

5. Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.12.1999 den Bebauungsplan als Satzung gem
$ 10 BauGB in Verbindung mit $ 88 LBauO beschlossen.

6 Ausfertigung

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung und den
Festsetzungen sowie der beigefügten Begründung, wird hiermit ausgefertigt.

Textlichen

7. Bekanntmachung
Die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung über die Inkraftsetzung der
Bebauungsplansatzung erfolgte im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land am
1 7. 02.2000.

:!"DigrBebauungsplansatzung ist damit am 17.02.2000 in Kraft getreten



Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan ll

Ortsgemeinde Obrigheim
Bebauungsplan ''Alte Mühle, Anderungsplan ll''
Begründung

Begründung zur Anderung des Bebauungsplan gem. $ 9 Abs. 8 Bau GB i.V.m. $ 13
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Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderung.splan

1 .0 des Bebauungsplanes

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim hat in seiner Sitzung am 14.12.1999 die Ände
rung des Bebauungsplanes "Alte Mühle, Anderungsplan 11" als Satzung ($ 10 BauGB) beschlos
sen

Da durch die Änderung des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden
hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Obrigheim beschlossen, dass das vereinfachte Ande
rungsverfahren gem. $ 1 3 BauGB angewendet werden kann.

Der Geltungsbereich des Änderungsplanes ll ist identisch mit dem rechtsverbindlichen Bebau
ungsplan "Alte Mühle", in Kraft getreten am 28.05.92 und dem Bebauungsplan "Alte Mühle, An
derungsplan 1", in Kraft. getreten am 30.01.1997

Das Baugebiet liegt am südlichen Ortsrand von Obrigheim - Mühlheim auf Albsheimer Gemar
kung. Nördlich grenzt die Albsheimer Straße (L 395) und im Süden der Eisbach an das Bauge
beet

Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 5.300 qm

3

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Alte Mühle, Änderungsplan 11" umfaßt ca. 5.300
qm. Es handelt sich um eine teilweise unbebaute Grundstücksfläche, die einer wohnbaulichen
Nutzung zugeführt werden soll.

Die Grundstücksflächen sind im Eigentum einer Sparkasse und sollen über einen Bauträger
bebaut und vermarktet werden

Grundlage ftlr das Planungskonzept ist es, in diesem Baugebiet kosten- und flächensparendes
Bauen zu realisieren. Deshalb wurden die Haus- und Grundstücksgrößen optimiert. Besonderer
Wert wurde darauf gelegt, möglichst kleine Hausgruppen zu planen und die Grundfläche der
Häuser genau so groß zu bauen, wie übliche Reihenhäuser. Damit kann für jedes Haus eine
gute Wohnqualität, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Kommunikationsräume
(Spielstraßen, Ausrichtung der Häuser) gewährleistet werden.

Eigenheim erwerben möchten, jedoch nur über ein begrenztes Finanzierungsbudget verfügen
und in diesem Baugebiet ein preisgünstiges-Angebot in solider Planungs- und Bauqualität er-
halten

Die Ortsgemeinde Obrigheim hat in den letzten Jahren in allen Ortsteilen zum Teil kleinflächige,
zum Teil größere Neubaugebiete erschlossen. Die Bauplätze in diesen Gebieten sind zwischen-
zeitlich überwiegend bebaut. Die wenigen noch verfügbaren Plätze in den Baulücken sind aus-
schließlich in privater Hand und stehen für eine kurzfristige Bebauung nicht zur Verfügung.

In Obrigheim-Albsheim wurde ein Baugebiet bereits erschlossenLdas ab Sommer 1997 bebaut
wurde, aber einen anderen Interessentenkreis anspricht, als das Baugebiet "Alte Mühle
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Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle, Anderungsplan ll

Somit kommt die Ortsgemeinde Obrigheim auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, eine
geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende
sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten.

4.0 Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem FiäQhennutxung$pjqn

Im seit 26.10.95 wirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land ist
die Fläche teilweise als "Gemischte Baufläche" und teilweise als "Landwirtschaftliche Nutzflä-
che" ausgewiesen. Somit ist der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

5.0 Darstellung der städtebaulichen Planungsziele und Zweck des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan 11" soll eine geordnete städtebauliche Entwick
lung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung ge
währleisten. Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln.

Das zur Zeit teilweise noch brach liegende und ungenutzte Gebiet soll dabei einer städtebauli
chen Entwicklung zugeführt werden, die den künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnis
sen gerecht wird

Konflikte mit benachbarten Gebieten. eine Beeinträchtigung von Landschaftspotentialen und
negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städtebauliche Entwicklung sollen verhindert
werdenr

Um diese Ziele zu erreichen, wurden zur Entwicklung des Bebauungsplanes u.a. folgende
Grundsätze angewandt

umweltverträgliche Planung durch geringstmögliche Eingriffe in den Naturhaushaltl bei un
vermeidbaren Eingriffen Milderung durch ausgleichende Maßnahmen

Zuordnung von Nutzungen, die funktionalen Zusammenhänge beachten und fördern, aber
gegenseitige Beeinträchtigung von Funktionen vermelden

Anpassung an die bestehende Bebauung durch Bezugnahme auf die Bau- und Nutzungs
formen im Altort und zu den umliegenden Siedlu.ngsbereichen

funktions- und belastungsgerechte Dimensionierung und Gestaltung der Erschließungsanla
gen

ausreichende Grundstücksgrößen und Grundstückszuschnitte

Sicherung gesunder Wohn- und Arbeltsverhältnisse durch ausreichende Frei- und Erho
lungsbereiche

Begrenzung der Versiegelung und intensive Begrünung des gesamten Gebietes auf seinen
öffentlichen und privaten Flächen

Vorgaben zur Gestaltung zum Erreichen gestalterischer Grundprinzipien und zur Herstellung
eines ansprechenden Siedlungsbildes bei geringstmöglicher Einschränkung der individuellen
Gestaltungsvorstellungen.
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Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan ll

Die Rahmenbedingungen und die Bestandsstrukturen in unmittelbarer Nachbarschaft erfordern
insbesondere hinsichtlich der Erschließung, Ortsbild, Landschaftsbild und Landespflege ein be-
hutsames und doch wirksames Regelungsinstrumentarium

6.0 Gegenüber dem BebguungsplaD ,
Anderunaen vorgenommen:

l Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsolanes sind bis auf Ausnahme der Fläche
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie

Flächen der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft" Aufschüttungen bis zu 2 m Höhe zulässig (vergleiche textliche Festsetzungen Nr. 8
l incl D.Ir q\

Die Baugrundstücke müssen erschließungsbedingt wegen der Entwässerung aufgefüllt wer
den. Die gesamte Erschließungsplanung der Baugrundstücke wurde mit der Verbandsge
meinde Grünstadt-Land abgestimmt. genehmigt und im Rahmen des abgeschlossenen Er
schließungsvertrages zwischen der Verbandsgemeinde und der FWD durchgeführt.

Mit den betroffenen Nachbargrundstückseigentümern wurde diesbezüglich eine Nachbar-
schaftsvereinbarung abgeschlossen (als Anlage beigefügt)

2 An der westlichen und östlichen Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes ist eine
Stützmauer als Einfriedung / Sichtschutz bis zu einer maxmimalen Höhe von 1,80 m vorge-
sehen (vergleiche bauordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 3).

Aufgrund der erschließungsbedingt vorgenommenen Aufschüttungen liegen nunmehr die
Baugrundstücke höher als die Nachbargrundstücke. Damit ein gewisser Sichtschutz für die
Nachbargrundstücke gewährleistet wird, ist ein Sichtschutz erforderlich. Der Sichtschutz be-
steht neben der Stützmauer aus einem Rankgerüst aus Stahl begrünt mit immergrünen
Kletterpflanzen. Auch diese Sttltzmauer mit Sichtschutz ist Gegenstand der getroffenen
Nachbarschaftsvereinbarung

Der als Anlage beigefügte Höhenplan ist Gegenstand der Begründung

3 Im südlichen Geltungsbereich wird die' Bauweise und somit die überbaubaren Grundstücks
flächen geändert.

Gemäß dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan sind 3 -- 2 -- 3 Häuser vorgesehen. Diese
Bauweise entfällt. Dafür sind jetzt 2 Hausgruppen ä 4 Wohngebäude mit einem dazwischen-
liegenden Fußweg vorgesehen.

Diese Änderung ist notwendig, da das anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser in die
dafür vorgesehene Versickerungsfläche abgeleitet werden muss. Gemäß den Bestimmun-
gen des Landeswassergesetzes ist das anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser wie-
der dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen

Deshalb musste in dem südlichen Bereich die Änderung der überbaubaren Grundstücksflä
chen und der damit verbundenen Bauweise geändert werden. Die Anzahl der Wohngrund
stücke ist dabei gleich geblieben.

4 Bedingt durch die Änderung der überbaubaren Grundstücksflächen mussten auch die
Standorte für Garagen und Stellplätze der geplanten neuen Bebauung angepasst werden.
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Ortsgemeinde Obrigheim-Mühlheim Bebauungsplan "Alte Mühle. Änderungsplan ll

Der Nachweis der notwendigen Stellplätze ist erfüllt

5 In der Fläche "Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft sowie Flächen der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft" (bauplanungsrechtliche Festsetzung Nr. 9) wurde mitaufgenommen,
dass diese Fläche auch zur Sammlung und Versickerung des unverschmutzten Oberflä-
chenwassers dient.

Gemäß den Bestimmungen des Landeswassergesetzes muss das Oberflächenwasser dem
natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Da diese Fläche unmittelbar an den Eisbach
angrenzt, ist diese Fläche hierfür hervorragend geeignet.

Weitere Änderungen wurden im Änderungsplan ll gegenüber dem Änderungsplan l nicht
vorgenommen.

7.0 Versorgung und Entsorgung

Die Versorgung des Gebietes mit Wasser und Elektrizität sowie die Entsorgung der Abwässer
soll durch Verlängerung des vorhandenen örtlichen Versorgungsnetzes erfolgen. Eine Versor-
gung mit Erdgas ist möglich

8.0 Altlasten

Bei einer auf der Ortskenntnis beruhenden Prüfung durch die Gemeinde konnten keine Altlasten
festgestellt werden.

9.0 Bodenordnende Maßnahmen

Im gesamten Plangebiet sind bodenordnende Maßnahmen erforderlich

10.0 der öffentlichen und -rivaten Belange. Baubauungsplanänderunl

Während des Aufstellungsverfahrens für den Bebauungsplan "Alte Mühle, Änderungsplan ll
wurden keine Anregungen von den betroffenen Bürgern noch Stellungnahmen von den berühr
ten Trägern öffentlicher Belange abgegeben

Eine Abwäguhgsberatung gem. $ 1 Abs. 6 BauGB musste daher nicht stattfinden
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Nachbanchaftsvereinbarung

Zwischen Frau Gansert
Hehl Trinkt
Hauptstraße 5b
67283 Obrigheim
Eigentümer des Gmndstilckes. Flurstück-i'qr. 1 95/i

'w.. c69Sq- X'lë 3,4

im folgenden "Nachbam' genannt

und FWD Hausbau Gmbh
Gerhart-Hauptmann-Straße 28
69221 Dossenheim

im folgenden "FWD" genannt

Vorbemerkung

Gemäß dem vorliegenden Bebauungsplan ,,Alte Mühle. Obrigheim' erachtet die F:WD auf
dem Baugrundstück. Flurstücke 194/1 1, 194/13-29. 20 Einfamilienhäuser in Reihenhaus-
bauweise. Das Gmndstück (Flurstück-Nr. 195/1) der Nachbam grenzt an der östlichen
Gwndstücksgrenze des Baugmndstückes an

Das Baugrundstück mußte erschließungsbedingt wägen der Entwässerung aufgefüllt wer-
den,. so daß gegenüber dem Nachbargrundstück je nach Meßstelle ein Höhenunterschied
von ca. 1,60 m entstanden ist. Die gesamte Erschließungsplanung des Baugmndstückes

U=:RuD:ËläW::' mg ::!Ü:ä WtiËg:H

l
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2
Die FWD wird ihrerseits sämüiche Kasten für die Erstellung des Rankgerüstes und die
Bepflanzung (pro Pflanze DM 30,00 inkl. Mehrwertsteuer) übemehmen.

3.
Die Nachbam werden die dauemde Unterhaltung dieser Sichtschutzanlage!.i1)6}mF411r'npii '''' '' --'=

brjie FWD wird die Zuständigen Behörden und die Rechtsnachfolger von dieser Verein-

5
Der Sichtschuk wird abschnittsweise, jeweils innerhalb von. 3 Monaten nach Fertigstel-

H il Ë:SllËElfu'!: ::e üllü#üÜMt
6.

ü/(t/..a..3.. ohne weiteren
Absicherung bis zur Erfüllung der Verpflichtungen der

anne

Bäume. die als

7.

Anlagen gesehen und anerkannt
Planskizze mit Einzeichnungen Sichtschutz
AI'Ësich{ Sichtschutz
Bauantrag Garage
Bürgschaft
Verrechnungsscheck über DM 1.000.00
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135 Obrigheim StÜtzmauern IO.1 1 .99DK
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